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A. Einleitung

Die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse.1 Gleichzeitig ist sie die 
wesentliche Grundlage der Verständigung zwischen den Menschen. In Zeiten multi
nationaler Belegschaften und Geschäftsleitungen versteht sich eine reibungslose 
Kommunikation in den Betrieben aber nicht von selbst. Verständigungsschwierig-
keiten stören nicht nur die Arbeitsabläufe, sondern können auch erhebliche recht-
liche Folgen nach sich ziehen. So kann bereits der Arbeitsvertragsschluss schei-
tern, wenn sich Bewerber und Arbeitgeber nicht ausreichend verständigen können. 
Darüber hinaus setzt die tägliche Arbeit voraus, dass der Arbeitnehmer2 die Wei-
sungen seines Vorgesetzten versteht und seine Wünsche umsetzen kann. Hierzu 
ist ein Mindestmaß an Sprachverständnis erforderlich. Um „Sprachlosigkeit“ zu 
vermeiden, wird in vielen Betrieben in Deutschland, in denen Fremdsprachen zum 
Alltag gehören, zumeist nach praktikablen Lösungen gesucht. Lässt sich eine ein-
fache Lösung aber nicht finden, können mangelnde Sprachkenntnisse aufseiten 
des Arbeitnehmers in Rechtsstreitigkeiten münden oder zur Kündigung führen.

Rechtliche Fragestellungen zur Sprache im Arbeitsverhältnis wurden in Deutsch-
land erstmals in den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts diskutiert, 
als im Zuge der Gastarbeiteranwerbung eine große Anzahl von Ausländern als 
Arbeitskräfte ins Land kamen. Damit einher gingen erste Urteile zur Verteilung  
des Sprachrisikos im Arbeitsverhältnis, etwa wenn um die Wirksamkeit einer 
deutschsprachigen Kündigung oder Ausgleichsquittung gegenüber einem Gast-
arbeiter ohne Deutschkenntnisse gestritten wurde. Die Bedeutung dieser Thema-
tik hat sich in den letzten Jahren aber noch deutlich verstärkt. Nicht zuletzt durch 
den Zuzug von Spätaussiedlern, vermehrte Zuwanderung infolge der europäischen 
Freizügigkeit und der Aufnahme von Flüchtlingen will eine beträchtliche Anzahl 
fremdsprachiger Menschen in den deutschen Arbeitsmarkt integriert werden. 
Derzeit leben ca. 10,6 Millionen Ausländer in Deutschland (12,8 % der Gesamt-
bevölkerung).3 Noch wesentlich größer ist die Zahl, nimmt man diejenigen hinzu, 
die einen sogenannten „Migrationshintergrund“ innehaben (insgesamt 18,6 Mil-
lionen).4 Mit dem Zuzug ausländischer Arbeitnehmer erhöht sich jedoch die Zahl 

	 1	Nach Antoine de Saint-Exupéry, Der kleine Prinz, Kapitel XXI.
	 2	Selbstverständlich sind in gleichem Maße auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen 
betroffen. Auf die gesonderte Nennung der weiblichen Form wird in dieser Arbeit aus Gründen  
der Lesbarkeit verzichtet.
	 3	Statistisches Bundesamt, Stand: 30.09.2017, www.destatis.de (abgerufen 05.07.2018).
	 4	Statistisches Bundesamt, Stand: 31.12.2016, www.destatis.de (abgerufen 05.07.2018), mit 
Definition des Migrationshintergrunds.
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derer, die der deutschen Sprache nicht oder nur eingeschränkt mächtig sind.5 Damit 
wachsen die Schwierigkeiten, sich bei der Arbeit zu verständigen.

In den letzten Jahren hat die Weiterentwicklung des Diskriminierungsrechts 
auch den Blick auf den Schutz von ausländischen Bewerbern und Arbeitnehmern 
vor Diskriminierung geschärft. Zahlreiche Diskriminierungsverbote schützen di-
rekt oder indirekt die Muttersprache eines Menschen. Maßnahmen des Arbeitge-
bers, die nach der Muttersprache differenzieren, können deshalb unzulässig sein. 
Weitergehend ist allerdings zu fragen, ob bereits das Abstellen auf bestimmte 
Fremdsprachenkenntnisse, etwa bei Einstellung oder Kündigung, eine verbotene 
Diskriminierung darstellen kann. Hiervon könnten auch deutsche Arbeitnehmer 
betroffen sein. Dass Fremdsprachen im Arbeitsleben nicht mehr wegzudenken 
sind, ist nämlich nicht nur eine Folge von Ausländerbeschäftigung: Der weltweite 
Wettbewerb sowie die internationale Verflechtung verlangen von Arbeitnehmern 
Kommunikation mit Geschäftspartnern und Kunden auf der ganzen Welt. Inter-
nationale Konzerne entwickeln Organisationsstrukturen, die vor Ländergrenzen 
keinen Halt machen. Dies erfordert auch die länderübergreifende Zusammen-
arbeit von Arbeitskollegen. Fremdsprachenkenntnisse sind für diese Tätigkeiten 
unverzichtbar. Der daraus entstehende Anpassungsdruck verlangt von deutschen 
Arbeitnehmern, neue Sprachen zu lernen. Die Bereitschaft zur Weiterbildung wird 
vorausgesetzt. Diejenigen, die den gestiegenen Erwartungen nicht nachkommen 
können oder wollen, geraten im Unternehmen und auf dem Arbeitsmarkt ins Ab-
seits. Demgegenüber sind ausländische Führungskräfte, die in Deutschland ein-
gesetzt werden, selbst mit Verständigungsproblemen konfrontiert. Dies zeigt, dass 
Sprachprobleme nicht nur aus der Beschäftigung fremdsprachiger Arbeitnehmer 
herrühren können, sondern auch aufseiten des Arbeitgebers liegen können.

Die Veränderungen der Arbeitswelt führen auch zu neuen Herausforderungen für 
die Rechtswissenschaft und Rechtsprechung. Diese müssen für die neuen prakti-
schen Fragen Lösungen finden. Allerdings fehlen weitgehend spezielle gesetzliche 
Regelungen zur Sprache im Arbeitsverhältnis. Nur vereinzelt sind im Arbeitsrecht 
Normen zu finden, die für einen begrenzten Bereich eine Sprachregelung treffen. 
Hierzu zählen etwa § 2 Abs. 5 WO, § 19 Abs. 2 S. 1 AEntG, § 11 Abs. 2 S. 2 AÜG, 
§ 29 Abs. 1 S. 2 SeeArbG und § 184 GVG. Das Fehlen von Normen bedeutet frei-
lich nicht, dass nur Deutsch als Sprache des Arbeitsverhältnisses zulässig wäre. 
Es kann dann aber nicht auf eindeutige gesetzliche Grundlagen zurückgegriffen 
werden. Auch die Rechtsprechung vermochte bisher nur in beschränktem Umfang,  
diese Lücken durch das Aufstellen allgemeiner Rechtsgrundsätze zu schließen. 
Höchstrichterliche Urteile sind nur zu Einzelfragen ergangen.6 Ebenso wenig ist 
eine umfassende wissenschaftliche Bearbeitung der damit verbundenen Rechts-

	 5	Zahlen zu den Deutschkenntnissen der ausländischen Bevölkerung etwa bei Haug, Sprach-
liche Integration von Migranten in Deutschland, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2008.
	 6	Aus der jüngeren Vergangenheit etwa BAG 28.01.2010, NZA 2010, 625, zur Kündigung 
wegen mangelnder Deutschkenntnisse; BAG 22.06.2011, NZA 2011, 1226, zur Aufforderung 
zum Besuch eines Deutschkurses; BAG 19.03.2014, NZA 2014, 1076, zur Wirksamkeit eines 
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fragen vorzufinden. Es existieren kaum Dissertationen oder Monographien, die 
sich dieses Themas annehmen.7 Allenfalls werden die Probleme ausländischer 
Arbeitnehmer im Überblick dargestellt,8 wobei hierbei vor allem ausländerrecht-
liche, religions- oder kulturbedingte Streitthemen eine große Rolle spielen. Für 
eine eingehende Ausarbeitung der arbeitsrechtlichen Besonderheiten des Einsatzes 
von Fremdsprachen im Arbeitsleben besteht demnach Raum und Notwendigkeit.

Aufgabe dieser juristischen Arbeit ist es zunächst, das vielfältige arbeitsrecht-
liche Konfliktpotential aufzuspüren, das entsteht, wenn fremdsprachige Parteien 
im Arbeitsverhältnis zusammentreffen oder Fremdsprachen eingesetzt werden. 
Sodann ist die Beurteilung dieser Probleme in Rechtsprechung und Literatur auf-
zuzeigen und zu bewerten. Viele Problemstellungen sind jedoch noch weitgehend 
unbeachtet geblieben, sodass vorliegend neue Wege beschritten werden und eigene 
Antworten auf die sich aufdrängenden Fragen gefunden werden müssen.

Obwohl sich diese Arbeit zum Ziel gesetzt hat, möglichst viele Probleme im Zu-
sammenhang mit der Sprache im Arbeitsverhältnis aufzuwerfen und zu lösen, ist 
dies in dem zur Verfügung stehenden Rahmen nicht für alle Rechtsgebiete mög-
lich. Dies wäre auch aus praktischen Gründen nicht sinnvoll. So wurden Bereiche 
aus dem Kollektivarbeitsrecht ausgespart, in denen Fremdsprachen rechtstatsäch-
lich keine Rolle spielen, wie im Tarifvertrags- und Koalitionsrecht. Angrenzende 
Rechtsgebiete wie das Ausländerrecht wurden ausgeklammert, da sie sich nicht 
speziell mit fremdsprachigen Beteiligten beschäftigen. Stattdessen beschränkt sich 
diese Arbeit auf das Individualarbeits- und Betriebsverfassungsrecht.

Für eine weitere Systematisierung lassen sich mehrere sprachliche Ebenen 
unterscheiden, die mit verschiedenen Sprachbegriffen gekennzeichnet sind:9 Zu-
nächst ist auf der Ebene des Arbeitsvertragsschlusses die sog. Verhandlungs- und 
Vertragssprache anzusiedeln, in welcher der Arbeitsvertrag ausgehandelt bzw. 
abgefasst wird. Die sog. Arbeits- oder Leistungssprache (beides wird hier syn-
onym verwendet) beschreibt diejenige Sprache, in der der Arbeitnehmer seine 
Arbeitsleistung zu erbringen hat und die dazu notwendige Kommunikation führt. 
Im Betriebsverfassungsrecht findet sich begrifflich die sog. Gremiensprache, die 
der Betriebsrat für seine Tätigkeit benutzt. Zuletzt ist hier auch die sog. Betriebs-
sprache anzusiedeln, die herangezogen wird, wenn durch Betriebsvereinbarung 
eine einheitliche Sprache der betrieblichen Kommunikation festgelegt wird, und 
vor allem für die Verständigung der Arbeitnehmer untereinander und zu den Vor-

unverstandenen Arbeitsvertrags; BAG 29.06.2017, NZA 2018, 33, zur Anforderung von Deutsch 
als Muttersprache in einer Stellenausschreibung.
	 7	Siehe einzig Jancke, Sprachrisiko des ausländischen Arbeitnehmers, aus dem Jahr 1987, 
zum Sprachrisiko von Erklärungen von und gegenüber Arbeitnehmern.
	 8	Etwa Dyrchs, Ausländerspezifische Konflikte, und Sertkol, Deutsch-Türkische Integration 
am Arbeitsplatz. Einen Überblick über das Recht der ausländischen Arbeitnehmer bieten etwa 
Gutmann, Ausländische Arbeitnehmer, Heinz / Schuhmann / Busemann, Ausländische Arbeitneh-
mer und Becker / Braasch, Recht der ausländischen Arbeitnehmer.
	 9	Eine ähnliche Unterteilung findet sich auch bei Rieble, in: FS Löwisch, S. 229, 230 f.




